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Wie aus der Presse bekannt ist, habe ich als Selbsthilfeorganisation den Verein MCS-Haus ge­
gründet. Dieser hat z»w Ziel, schadstofifreien Wohnraum z» schaffen und damit die Lebensbedingungen MCS-
Betroffenergrundlegend z» verbessern (vgl. Bericht „Bote der Urschweiz" vom 12. JuH 2007, Seite 7). 
Es ist gerichtsnotorisch, dass ich mich seit Jahren für das Thema MCS stark mache. 
Die Auszahlung der minimalen Integrationszulage (MIZ) von Fr. 100.- war bei der Gemeinde 
Schwyz nie ein Thema, sondern in Kenntnis meiner Bemühungen selbstverständlich. Dass die Fb 
Ingenbohl mir hingegen diesen Betrag verwehrt, ist nicht begründet und steUt offensichtiich bloss 
ein weiteres Puzzle-Stück in der willkürlichen Fürsorgeverweigerungspolitik von Frau Joller dat. 

Fb Ingenbohl- seit Monaten nichts anderes als Rechtsverweigerung und -Verzögerung 
Nach den SKOS-Richtlinien A.5.1 gilt das Verbot der Rechtsverweigerung und Rechtsverzöge­
rung. Dort heisst es: trSozialhifeorgane dürfen eine Entscheidung nicht ausdrücklich verweigern oder still­
schweigend unterlassen. Sie dürfen die Behandlung eines Gesuches auch nicht über Gebühr verzögern." 
Auf meine Anforderung betr. anfechtbaren Verfügungen von Ende Mai/Anfang Juni warte ich 
bis heute! Vergessen wir nicht: Bereits im Februar 2007 wurde der Schwyzer Fürsorgesekretär bei 
der Fb Ingenbohl betr. meiner Person vorstellig. 

Wie die Fb Ingenbohl Anordnungen einer höheren Instanz missachtet 
Aus dem bekannten Zwischenbescheid vom 5. JuH 2007 des Justizdepartements geht klar hervor, 
dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl wirtschaftHche Hilfe zu leisten hat und nicht bloss ,,Nothil-
fe". (vgl. Dispositivziffer 1 auf Seite 4). Das Justizdepartement schreibt: „Es handelt sich somit um 
eine Übergangslösung bis zur rechtskräftigen Endentscheidung. Zweck der vorsorglichen Massnahmen ist es, einen 
umfassenden und effektiven Rechtsschutz 3» gewährleisten. (...) Denn der Rechtsschutz soll nicht nur unter In­
kaufnahme erheblicher Nachteile 3» erlangen sein oder gar illusorisch werden. Vorsorgliche Massnahmen sind stets 
dann zulässig, wenn überwiegende öffentliche oder private Interessen zu wahren sind und der definitive materielle 
Entscheid aus verfahrensmässigen Gründen nicht sogleich getroffen werden kann." 

Doch die Fb Ingenbohl ldimrnert das nicht. Sie verhöhnt den Entscheid, indem sie mit einem 
willkürHchen Präsidialbeschluss die bisher schon rein willkürHche „Notfallhilfe" neu um Fr. 29.-
unterschreitet! Statt Fr. 500.- werden jetzt sogar nur noch Fr. 479.- ausbezahlt! 
Die Fb Ingenbohl verstösst mit ihrer bewussten Ignorierung des Zwischenbescheids des Justiz­
departements vom 5. JuH 2007 auch einmal mehr gegen § 3 ShG Abs. 1, wonach die Sozialhilfe 
rechtzeitig zu gewähren ist Mit ihrem Verhalten provoziert sie weiterhin eine Notlage. Genau das 
aber widerspricht ganz klar dem geltenden Gesetz! 
Fazit"- Wie dargelegt, missachtet die Fb Ingenbohl nicht nur Anordnungen von höherer Instanz 
(Justizdepartement), sondern hält sich auch nicht an das Recht 

Für die Bemessung der wirtschaftHchen Hilfe haben die Empfehlungen und Richtsätze der 
Schweizerischen Konferenz für öffentliche Fürsorge wegleitenden Charakter (§ 5 Abs. 2 der 
Vollzugsverordnung zum Sozialhilfegesetz). Mein Anspruch geht aus den kantonalen Berech-
nungsblättem zur Bemessung der Sozialhilfe klar hervor. Für den Monat August 2007 hat sich 
ein Fehlbetrag von Fr. 1'144.— ergeben (  4). Die Fb Ingenbohl hat am 2.8.07 jedoch 
willkürHch nur Fr. 471.- ausbezahlt (  2), weshalb eine Differenz von Fr. 673.- bleibt, die 
ich hiermit für den August 2007 als dringend notwendige Nachzahlung geltend mache (wie aus 
früheren Eingaben bekannt ist ebenso für die vorausgegangenen Monate!). 

Durch die vorsätzHche rechtswidrige FürsorgeverweigerungspoHtik der zurzeit zuständigen Un­
terstützungsgemeinde Ingenbohl bin ich mittlerweile bereits seit mehreren Wochen einer permanenten 
finanziellen Notsituation ausgesetzt- Für den Lebensunterhalt stehen mir pro Monat gerademal rund 
Fr. 18.- pro Tag zur Verfügung! 



Die wirtschaftliche Existenzsicherung wird von der seit 1. Januar 2000 gültigen Bundesverfassung aus­
drücklichgarantiert. Die Gewährung des Rechts auf Existenzsicherung bildet die Grundlage der 
Sozialhilfe. (Art. 12 BV) 
Es ist allerhöchste Zeit, dass von höherer Instanz der willkürHchen Fürsorgeverzögerungs- und 
verhinderungspoHtik der Fb Ingenbohl bzw. von Frau Joller mit aller Macht der Riegel gescho­
ben wird. 

Aufgrund obiger Ausführungen stelle ich folgende 

Anträge 

1. Nachzahlung wirtschaftHcher Hilfe für den Monat August 2007 gemäss kantonalem Berech­
nungsblatt zu Bemessung der Sozialhilfe: Fr. 1'144.-- minus Fr. 471.- (Zahlung vom 2.8.07) = 
Fr. 673.-. 

2. Aus prozessökonomischen und inhaltiichen Gründen (falls zeitHch möglich) Zusammenle-
f^ gung tnit den anderen noch hängigen Verfahren. 

3. Aufgrund erneuter vorsätzHcher Rechtsverweigerung sowie bewusster Missachtung des Zwi­
schenbescheids des Justizdepartements vom 5. JuH 2007 seien der Fürsorgebehörde der Ge­
meinde Ingenbohl sämtiiche Verfahrenskosten aufzuerlegen. 

Für Ihre Bemühungen und Ihr WohlwoUen danke ich Ihnen im Voraus vielmals! 

Mit freundlichen Grüssen 

»**T>s, 

Urs Beeler 

Beilagen: 

- Berechnungsblatt zur Bemessung der Sozialhilfe Fr. 1'144.- (  1) 
- „Präsidialbeschluss" vom 27.7.07 (  2) 
- Quittung „Nothilfe August 2007" (  3) 
- korrekt ausgefülltes kantonales Berechnungsblatt zur Bemessung der Sozialhilfe (  4) 
- vorsätzlich falsch ausgefülltes Berechnungsblatt der Fb Ingenbohl  5) 
- Quittung Unterkunftskosten Hotel Alpina Brunnen August 2007  6) 
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Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Gemeindekasse Ingenbohl 
Parkstrasse 1 
Postfach 254 
6440 Brunnen 

PRÄSIDIALBESCHLUSS 

/r*s A m 

Name:., Beeler t 4
 r r "|¥^r^iärrl|9 iÄi^lSMBBi^ 

Ü8^IIH?^;?:S <'öeir^^rit^2;^;W >' r O r t : - • ' 5lPi|fr;Birünrier|i -:*X>*J 

l^iiMÄätüm: -0rö|a;96a:v^4f;;- :: Zivifetand^ ; '̂ie«0gv' • ' • *.''".'.''_ 

Heimatort: Schwyz ü 

wird mittels Präsidialbeschluss des Fürsorgepräsidenten die folgende 
Unterstützung / Bevorschussung für die Zeit vom 01.08.2007 bis 
31.08.2007 ausgerichtet: 

m . ;,:;*;* \ S-^fiS C ä ^ S S F ^ - # 47^00 

Krankenkassen^ "• :V 5'OFr. -

TJSSH^^T*^?^ ""T̂ n̂HBBBBBBHBTT"̂  ! ,7,, n i i i r ^ ^ | $ i ; 

Davon sind durch die Gemeindekasse Ingenbohl Fr. 471.00 

auszuzahlen. Der Beschluss der Fürsorgebehörde Ingenbohl wird im 
Anschluss an die nächste Sitzung der Fürsorgebehörde nachgeliefert. 

./7XIl^.,A.^. Brunnen, den 27.07.2007 Unterschrift: , . . . . / : .<^ . .£ .£ .^ . - . . ^ . / . -7^ 

Parkstrasse 1,Postfach 535 Tel. 041/825 05 35 PC 60-200-4 
6440 Brunnen Fax 041/825 05 50 E-Mail josef.linggi@brunnen.ch 

mailto:josef.linggi@brunnen.ch
ursbeeler
Textfeld
Aus dem Zwischenbescheid vom 5. Juli 2007 des Justizdepartements geht klar hervor, dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl wirtschaftliche Hilfe zu leisten hat und nicht bloss ,,Nothilfe".
Dies kümmert die ignorante Brunner Fürsorge-präsidentin Joller jedoch nicht. 



Gemeinde Ingenbohl 

6440 Brunnen Finanzen 

QUITTUNG 

Beleg Nr.: 
MWST-Nr.: 

480489 
(ohne MWST) 

Die Gemeindeverwaltung Ingenbohl bestätigt hiermit, dass 

Beeler Urs 
z. Zt. Hotel Alpina 
6440 Brunnen 

den Betrag von 

in Worten: 

Fr. 471.00 ausbezahlt wurde, 

vierhunderteinundsiebzig ******) 

Für: Beeler Urs 

Artikel 

Nothilfe August 2007 

Menge Preis Betrag 

471.00 

MWST Total 

471.00 

6440 Brunnen, 02. August 2007 

Gemeindeverwaltung Ingenbohl 
Gemeindekasse 

/ 

Parkstrasse 1, Postfach 147 
6440 Brunnen 

Tel. 
Fax 

041 825 05 18 
041 825 05 50 

Internet: www.brunnen.ch 

http://www.brunnen.ch


Sozialdienst Ingenbohl 
Parkstrasse 1 
6440 Brunnen SZ 

(0ß?\ 

Beeler Urs AHV-Nummer 
Gersauerstr. 32 Geburtsdatum 07.06.1963 
6440 Brunnen Nationalität 

SKOS Budget 2005 01 .08 .2007 - 31.08.2007 

AUSGABEN 

Materielle Grundsicherung 
AK B.2.2 Grundbedarffür 1-Personen im 1-Personenhaushalt 960.00 
AK ./. Kürzung Grundbedarf 
A Personen in stationären Einrichtungen 
AK B.3 Wohnungskosten mit Nebenkosten 2'000.00 

Nebenkosten 
./. Kürzung Miete 

Medizinische Grundversorgung 
AK B.4.1 KVG-Prämien 

Weitere 

SIL bei Berufstätigkeit 
AK C.1.2 Mehrkosten auswärtige Verpflegung 
AK C.1.2 Zusatzkosten Verkehrsauslagen 
AK C.1.3 Fremdbetreuung von Kindern 
AK C.1.8 Weitere situationsbedingte Leistungen; Mehrkosten Bio-  

Lebensmittel 
Total Grundsicherung  

Integrationszulage 
AK c.2 Integrationszulage (IZU) ** bitte Person wählen ** 
AK C.2 Integrationszulage für Alleinerziehende (IZU) ** bitte Person 

wählen ** 
AK C.3 Minimale Integrationszulage (MIZ) ** bitte Person wählen ** 

Situationsbedingte Leistungen 
<*•»* KK Selbstbehalte, Franchisen 

B.4.2 Zahnarztkosten 
C.1.1 Krankheits- und behinderungsbedingte Spezialauslagen 

AK C.1.4 Schule, Kurse und Erstausbildung 
AK C.1.5 Steuern 
AK C.1.6 Urlaub/Erholung 
AK C.1.8 Weitere 

Total SIL/ IZU  

TOTAL anrechenbarer Aufwand  

Iris Mulle Kelly 27.07.2007, 08:46 / Seite 1 



Sozialdienst Ingenbohl 
Parkstrasse 1 
6440 Brunnen SZ 

EINNAHMEN 
E.1 Erwerbseinkommen ** bitte Person wählen ** 

Gratifikation /13. Monatslohn ** bitte Person wählen ** 

EK E.2.3 Einkommen aus Renten / Versicherungen 

A E.2.3 Individuelle Prämienverbilligung 

F.3.2 Eheliche Unterhaltsbeiträge 

AK F.3.3 Elterliche Unterhaltsbeiträge 

AK Kinderzulagen 

F.4 Verwandtenunterstützung 

F.5.2 Entschädigung für Haushaltführung 

Weitere Einnahmen 

TOTAL EINNAHMEN 
E.1.2 Einkommensfreibetrag 

Anrechenbares Einkommen nach Abzug EFB 

Fehlbetrag 471.00 

Auszahlung an Klient/in 

Auszahlung an Klient/in via Dauerauftrag 

Direktausgaben durch Soziale Dienste 

Direkteinnahmen durch Soziale Dienste 

Eintrittsschwelle 

471.00 

0.00 
0.00 

471.00 

Iris Mulle Kelly 27.07.2007, 08:46 / Seite 2 
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CH-6440 Brunnen 

iRm Seit, Depuis, Since 1875 

Hotel und Ferienwohnungen 

Erwachsene / Maitres / Adult* f K i n d e r / Enfants / Childre AkontO / Aconipte / Deposit 

Quittung fur 
Quittance pour 
Receipt for 

-4—>-\£2X 

Aufenthalt/Sejour/Stay vom / du / from f. ^ ^ C » bis / jusqu'au/ to '• p p * " " ' 2 0 0 7 

Zimmer / Chambre / Room _ I » 
Ferienwohnung / Appartement / Apartment d JLS2-

Telefon / Telephone / Telephone \ 
Diverses / Divers / Miscellaneous 

Total CHF *5jß 
Stephane Geisseier und Familie Gersauer Strasse 32 6440 Brunnen stay#a]pina-brunnen.ch www.alpina-hrunnen.ch Tel 0041 (0)418201813 

http://www.alpina-hrunnen.ch
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CH-6440 Brunnen 

\jpin Seit, Depuis, Since 1875 

*** Hotel und Ferienwohnungen 

Erwachsene / Maitres / Adult« f K i n d e r / Enfants / Children A k o n t O / Aconipte / Deposit 

Quittung für - l t * * - ^ - * — |^2CiA«*->~ 
Quittance pour ' A 
Receipt for 

4 _ _ „ _ , . ^ _ . , ^ . 
Zimmer / Chamhre / Room » 

2007 

• / Chamhre / 
Ferienwohnung / Appartement / Apartment 
Telefon / Telephone / Telephone _̂  
Diverses / Divers / Miscellaneous < ä 

Total < -
^ 

CHF < * % 

Stephane Geisseier und Familie Gersauer Strasse 32 6440 Brunnen stay@alpma-brunnen.ch www.alpina-brunnen.cfa Tel 0041 (0)41820 18 13 
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CH-6440 Brunnen 

\jp\n Seit. Depuis. Since 1875 

Hotel und Ferienwohnungen 

Erwachsene / Maitres / Adults \ K i l l d e r / Enfants / Children • A k o n t O / Acompte / Deposit 

Cnuttungfür 
Quittance pour 
Receipt for 

-«t~~ ^p*-\< 
Aufenthalt / Sejour / Stay v o m / du / from (» I—*S* ^ / jusqu'au / t o 2 

Zimmer / Chamhre / Room 
Ferienwohnung / Appartement / Apartment 
Telefon / Telephone / Telephone 
Diverses / Divers / Miscellaneous 

Total 

r '- f-^Jioo' 

JZ~}*5e> 

CHF^7*50 

Stephane Geisseier und Familie Gersauer Strasse 32 6440 Brunnen stay@alpina-hruimeri.ch www.alpina-hrunnen.ch Tel 0041 (0)418201813 

file:///jpin
mailto:stay@alpma-brunnen.ch
http://www.alpina-brunnen.cfa
file:///jp/n
mailto:stay@alpina-hruimeri.ch
http://www.alpina-hrunnen.ch



